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§4
(1) Die Fachschullehrer befähigen die Studenten zur selb

ständigen Arbeit durch praxisverbundene Lehrveranstaltun
gen und fördern den Erwerb und die Vertiefung von Fähig
keiten und Fertigkeiten zur praktischen Anwendung der er
worbenen Kenntnisse.

(2) Die Fachschullehrer arbeiten eng mit der FDJ-Grund- 
organisation und den anderen gesellschaftlichen Organisatio
nen zusammen und nehmen am gesellschaftlichen Leben der 
Studenten teil.

(3) Die Fachschullehrer nehmen ihren erzieherischen Auf
trag durch die Gewährleistung eines hohen Niveaus der Aus
bildung und ihre persönliche politische und fachliche Vor
bildwirkung gegenüber den Studenten innerhalb und außer
halb der Lehrveranstaltungen wahr.

(4) Die Fachschullehrer können als Seminargruppenberater 
eingesetzt werden.

§5
(1) Die Fachschullehrer sind verpflichtet, enge Verbindung 

zur Praxis ihres Fachgebietes zu halten und diese Beziehun
gen für die Erhöhung des Niveaus in Erziehung und Aus
bildung zu nutzen.

(2) Zur Vorbereitung und Durchführung praxisnaher Lehr
veranstaltungen sind Fachschullehrer entsprechend den Er
fordernissen und Möglichkeiten ihres Aufgabengebietes in 
die Lösung wissenschaftlich-technischer bzw. ökonomischer, 
erziehungswissenschaftlicher, medizinischer oder künstleri
scher Aufgaben einzubeziehen.

§6
(1) Zur Erweiterung und Nutzung ihrer Kenntnisse können 

Fachschullehrer im Rahmen des der Fachschule zur Ver
fügung stehenden Arbeitszeitfonds in die Lösung wissen
schaftlich-technischer Aufgaben einbezogen werden, die ins
besondere der sozialistischen Rationalisierung und der Inten
sivierung der Produktion in Kombinaten, Betrieben, Genos
senschaften und Einrichtungen sowie der Tätigkeit zentraler 
und örtlicher Staatsorgane, dienen. Das gilt auch für die 
Durchführung ökonomischer, erziehungswissenschaftlicher, 
medizinischer und künstlerischer Aufgaben.

(2) Der Direktor der Fachschule entscheidet über die Über
nahme von Aufgaben gemäß Abs. 1 und den Einsatz von 
Fachschullehrern zu ihrer Lösung.

§7
(1) Die Fachschullehrer nehmen ihre Pflichten und Rechte 

zur aktiven Mitwirkung an der Leitung und Planung der 
Fachschulen entsprechend den Rechtsvorschriften1 wahr. Sie 
setzen sich für die Lösung der den Fachschulen übertragenen 
Aufgaben im Rahmen des Volkswirtschafts- und Haushalts
planes ein, tragen zur ordnungsgemäßen und sparsamen Ver
wendung aller finanziellen und materiellen Fonds der Fach
schule und zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit 
an der Fachschule bei.

(2) Die Fachschullehrer sind verpflichtet, über alle vertrau
lichen Angelegenheiten, die ihnen im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit bekannt werden, während und nach Beendi
gung des Arbeitsrechtsverhältnisses Verschwiegenheit zu 
wahren.

(3) Die Fachschullehrer leisten zur Entwicklung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit und des geistig-kulturellen 
Lebens, an den Fachschulen sowie der gesellschaftlichen und 
geistig-kulturellen Entwicklung des Territoriums einen akti
ven Beitrag.

§ 8

(1) Zur Gewährleistung eines hohen Niveaus der Lehr
tätigkeit haben sich die Fachschullehrer marxistisch-leni-

1 Z. Z. gilt die Verordnung vom 26. November 1970 über die Auf
gaben der Ingenieur- und Fachschulen der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. II Nr. 102 S. 774).

nistisch, fachwissenschaftlich und pädagogisch weiterzubil
den. Sie nutzen den Erfahrungsaustausch in den Fachgruppen 
sowie die Hospitationen als eine Form der Weiterbildung.

(2) Die Teilnahme an zentralen Weiterbildungsveranstal
tungen und deren Durchführung regelt der Minister für 
Hoch- und Fachschulwesen (nachstehend Minister genannt). 
Die zweigspezifischen Weiterbildungsveranstaltungen legen 
die Leiter der zentralen Organe, denen Fachschulen unter
stehen, in Abstimmung mit dem Minister fest.

(3) Im Rahmen der Weiterbildung und zur Erhöhung des 
Niveaus der praxisorientierten Ausbildung können Fachschul
lehrer, die in bestimmten Lehrgebieten unterrichten, bis zur 
Dauer von 6 Monaten innerhalb von 5 Jahren in Betrieben 
und Einrichtungen eingesetzt werden. Diese Regelung gilt 
nicht für die gemäß § 2 Abs. 2 getroffene Festlegung.

(4) Die Lehrgebiete gemäß Abs. 3 legt der Minister in Über
einstimmung mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Organe fest.

(5) Die Entscheidung über den Praxiseinsatz von Fachschul- 
lehrem trifft der Direktor der Fachschule. Für solche Ein
sätze der Fachschullehrer gelten die Bestimmungen des 
Arbeitsgesetzbuches der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 16. Juni 1977 (GBl. I Nr. 18 S. 185) über den Delegie
rungsvertrag.

§9
Der Erwerb der Promotion durch Fachschullehrer wird 

gefördert. Fachschullehrer sind von den Universitäten und 
Hochschulen bevorzugt in die Aspirantur aufzunehmen.

§10
Die örtlichen Räte sind verpflichtet, den Fachschullehrern 

am Einsatzort angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen.

§11
Fachschullehrer erhalten die zusätzliche Altersversorgung 

der pädagogischen Intelligenz entsprechend den Rechtsvor
schriften.

§12
Für die arbeitsrechtliche Verantwortlichkeit der Fachschul

lehrer gilt das Arbeitsgesetzbuch.

IV.

§13
Anerkennung als Fachschuldozent

(1) Fachschullehrer können bei Vorliegen der entsprechen
den fachlichen und pädagogischen Qualifikation sowie einer 
erfolgreichen Lehrpraxis als Fachschuldozent anerkännt wer
den.

(2) Voraussetzungen für die Anerkennung als Fachschul
dozent sind:
— eine abgeschlossene Hochschulausbildung in einer dem 

Lehrgebiet entsprechenden Fachrichtung;
— eine pädagogische Qualifikation;
— Praxistätigkeit, soweit' Fachschullehrer in den vom Mi

nister gemäß § 8 Abs. 4 festgelegten Lehrgebieten unter
richten ;

— eine erfolgreiche Lehrtätigkeit von mindestens 5 Jahren.
(3) Die Anerkennung als Fachschuldozent erfolgt auf An

trag des Direktors der Fachschule durch den Minister nach 
Stellungnahme des der Fachschule übergeordneten Organs.

(4) Über Ausnahmefälle zur Anerkennung als Fachschul
dozent, bei denen die gemäß Abs. 2 geforderten Vorausset
zungen nicht vorliegen, entscheidet der Minister nach Ab
stimmung mit dem Leiter des der Fachschule übergeordneten 
Organs.


